
Schützenverein Erdboch 1963 e.V.

Sotzung
51 NAITAE, SITZ UND 6ESCHÄFT5JAHR

1) Der Verein führt den Nhhehr schützerver€ih Erdboch 1963 e.V. - nochfolgend -Vereih" gehohht.
2) Der Verein hot den Sitz in 35767 Breißcheid - Erdboch
3) De. Verein wurde om 18.10-1963 gegründe+ und ist iln Vereinsr€gister bei|n Ähtsgericht Wetzlor VR 3241

einge+rogen.
4) Die postalische Adresse des Ve.eihs ist die pri.vote Adresse des ieweilige Vorsitzenden, oder ein Poslfoch.
5) Dds Geschdftsjohr ist dos Kolenderjohr.

62ZWECK DEs VEREINS
7\ Zweck deß Vereihs ist die Förderung dee Schießiports. Der Sotzungszweck wifd insb€sondere verwirklicht

dUTCh:

o) die Pflege und Förderung d€s Schießsports und der zu seiner Äusübung erforderlichen Leibesübug,
noch den Regeln des Deutschen Schützenbund€s,

b) die Förderung der sportlich€n uhd ollgeheinen Jugendarbeit,
c) die Förderung der spor+lichen und ollgemeinen Sehiorehorbei+,
d) die Ausrichtung von Vereinslneisterschafteh und Teilnohme on weitergehenden Measterschdfteh.

2) Der Verein ist polilisch, wellohschoulich und konfession€ll neufrcl.

s3 6€i ErNN[i"rzrsKErr
1) Der Verein verfolgt ousschließlich und unhi+telbor geheinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

"5+euerbegi^s+ig+ e Zwecke" der Abgobenordnlng.
2) Der Verein isf selbstlos tötig: er verfolgt hichl in ers+er Linie eige wirtschalllichezwecke.
3) Mittel des Vereihs dürfeh hur für die so+ zungsgemößen Zweake ven{endet werd€n. Die Mitglieder erhol+en

kerne Zuwendungen ous Mrt+eln des Vererns.
4) Es dorf keine Person durch Äusgoben, die dem Zyleck der Körperschoft fremd sind, oder durch

unverhdltnislnößig hohe Vergüf ung be9ünstigl werden.

S4 AAITGLIEDSCHAFT IN VERBÄNDEN
1) Der Verein ist Mitgl i€d ih:

o) Hessischeh 5chütz€nverbond
b) Deulschen schützenbund
c) Londessbortbund Hesgen

55 AAIToLIEDSCHAFT
1) Der Verein führt Mitglied€r ols:

o) ordentlache Mitglieder (sind über 18 Johr€n und Beatrogszohler)
b) Mitglieder der Jugendabteilung (sihd uhter 18 Johren)
c) Ehrennitglieder

2) Milglaed des Vercihs kann jeder ohne Rückicht olf 8eruf, Ro$€ und Religion werden.
3) Der Änlrog uln Alfndhhe in den Verein ho+ schraftlich zu erfolg€]l.

o) Jugendliche i|n Älter unter 18 Johr€n können nur mit schriftlicher Zustimhung der 9?setzlichen
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V efi | el er duf genor.j.''xl,en w erden.
4) Der Vorstond entscheidet ijber die Aufnohme.
5) Matgfiedef, dae sich un den Verein gonz besondere Verdie sle erworben hdb€r, köhheh durch einen

Beschluss des Vorsldndes zu Ehrenmiigliedern ernonnt werden. Vorrousselzung ist eihe Mitgliedgchof+ von
hindestehs drei Johren.

6) Die Mi+gliedschoff endet:
o) durch den Tod des Mitgliedes,
b) durch Austrittserklörung, die nur schriftlich für den Schluss €ines Kolenderjohres zuldssig und

spdtest€hs 3 Moho+€ vor trohr*ende zuvor zu €rkldren ist. Der Beitrdg ist bis zuh Johresehd€ zu
zahle .

c) durch Ausschluss des Vorstohdes- Dieser konn erfolgen, w€nn sich ein Mitglied trotz wiederholter
Frmohnungen gegen die So+zung verg€ht, sich unsportlich verhölt lnd deh Schießbetrieb stört. De|n
Alszuschließendeh ist 6elegenheit zur Stelluhgrnhme zu geben. Der Ausschlussbeschluss ist dem
Auszuschließenden tni+ Begründung bekonntzugeben. 6egen de AJsschlqssbeschhlss kdnh der
Äuszuschließende schriftlach die nächste Mitgliederversommlung onrufeh, die endgül+ig entscheide+.

d) durch Streichung ous de|n Milgliederverzeichnis, wenn ein Mitgli€d neun l onote mit der Enfrichtung
der Vereinsbei+röge in Verzug as+ lnd +rc+z erfolgter schriftlicher Mahnung diese Rückstrinde hicht
bezohft oder sonstige findhzielle Verpflichtuhgesr dem Verein gegutiber nich+ erfüllt ho+.

7) E5 is+ ein Mi+gliedsbei+rog zu zohl€n. Ärt, Höhe und Fiilligkeil legt die Mitgliedervefsdnnlung lcihrlich fest.
Als Zohfungsweas€ 9al+ dae gonzjijhrliche Zohlung. Dae Beaträge werden jöhrlich per Laslschrillverfoheen

Genöß S58 BGB) dlrch den Vefein eingezogen.
8) Zu beginn der Milgliedschof+ is+ eine einholige Aufnahmegebühr zu €nlrich+en, die Höhe wird vo|n

Vorstond fes+g€legt.
9) Matglieder, dae dds 80. Lebensjohr erreichl hdben, rverdeh vo|n B€itrog befrei+, bleiben jedoch ordentliche

Mi+9lieder.
10) sonderbeitröge können ols Ulnldge hur ouf Beschluss eiher llitgliederversommlung erhoben werden.

r)

?)

56 MTTgLIEDSCHAFTSRECHTE
Ordentfiche und Ehr€hhitglieder sind berechtigt, on den Milgli€derversomnlungen teilzlneh^en. Antröge
zu stellen und on Äbslimmungen und Wohlen durch Äusübung ihres Stinnrechtes rnitzr.twirken- Soweit sie
dos 18. Lebensjohr überschrat+en hoben, sind sie ouch wcihlbor.
Älle Mitglieder hoben dos Recht, söhtliche durch die Sdtzung gewöhrleisteteh Eihrichtungen noch den
Regeln des Vereins zu benutzen.
Jedeh Mitglied. dos sich durch eine Anordnung eineg Vors+ondsni+gliedes, eines voh dieseh beslellleh
Orgons, ein€s Äbteilungsobhonnes oder l dnhschoftsführeß ih seinen P.echle verle+z+ lühlt, steht dos
Rechl der Beschwerde on d€n Vereinsvorstond zu. Der Vereihsvorstond hol die geschw€rde in seiner
ersteh Silzuhg noch Eingong der Beschwerde zu behondeln und dern Beschwerdeführer dos Ergebnis der
Berdtung hitzuteileh. Der Beschwerdeführer hol Änspruch auf persönlache Anhörung wöhr€nd der seine
Beschwerde behondelnden Vorstondssatzuhg. Gegest desr Bescheid hot der Beschwerdeführer dos Recht, die
höchsle Milgliederversommlung onzurufen. Die Matgliederversahrnluhg en+scheidet endgültig.
Die Mitgliedschof+sr€ch+e können durch einen Vorsiohdsbeschluss im Bedorfsfoll ruhen, wenn ein Mitglied
ous unverschuldeler Ursoche neun Mono+e rnil sein€n finonzaellen Verpflichtungen iln Rückstond bleibt, bis
zur Erfüllung seiner Pflichten.
Mit d€ln Äugscheiden ous deln Verein €rlöschen oll€ Rech+e und Pflichten gegenüber d€rn Verein. fh Falle
des Ausschlusses dürfen Äuszeichnungen nichl weiter getrcgen werden.

3)

4)
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67 PFLICHTEN DER 'AITGLIEDER
1) Die Mi+glieder des Vereihs sind verpflichtetr

o) d€n V€rein in seinen sporllichen Bestrebungen zu unlers+ützen,
b) die Eeitröge pünktlich zu bezohlen und
c) das Ve.einseigeh+um schonend und pfleglich zu behondeln.

58 ORoANE DEs VEREINS
1) Die Orgone des Ver€ihs sind:

o) die Mitgliederversommllng (S8)
b) der Vorstond (S9)
c) ein Alfest€nrot (S10)

69 I ITGLIEDERVERSAI4,I LUNS
1) Die Mitgliederversonmlung wird durch den Vorstond einberuf€n.
2) Die ordenlliche r,li+gliederversohnluhg soll ih den drei ers+en Monoter des Kolenderjohres stoftfinden.
3) Die Einlcdung zu einer ordentlichen Mi+gliederversomrnlung hot spd+€sfens zwei Wochen vorher schriftlich

unler Ubersendung der Togesordnung zu erfolgen. Es ist ouch erloubt, die Einlodungen mif Elektronischer
Post zu veTsendeh-

4) Dae Togesordnuhg soll €hthol+enl
o) gerichi des Vorsfonds;
b) Bericht der Kossenprüfef;
c) Entlostung des Vorstohds;
d) Wohlvon zwei Kossenprüfern;
e) Antrajge:
f) Verschiedenes

5) Der Vorsitzende oder sein VertreJer leiten die Versommlung.
6) Die Versommlung wlihl+ in der Mitgliederversohhlung drei Kossenp.üfer für die Douer eines Johres. Die

Ko$€nprüfer dürfen nacht deln Voastond ong€hören. Voh den gewählteh Kosgenprüfern sind zwei
erforderlich, um dae Kosse zu prüfen. Ein Koss€nprüfer darf lnoxihol zw€iJohre in Folge d6s Alnt als
Koss€nprüfer ousüben.

7) Uber die Versahnlung hot der Schrif+führer eine Naederschrift oufzunehhen, die von Leite. der
Versoh|nlung und von Schriftführer zu un+erzeachnen ist.
o) Die gefossteh Beschlüsse sind wörllich ih die Ni€derschrift oufzunehrnen.

8) Beschlüsse werden nat einfdcher Mehrheit der abgegebeheh Stimmen gefosst (Entholtungen zählen nacht
hil). Bei Stilnhengleichheat entscheidef der Versa|nmlungsleiter.

9) Solzuhgsähderungen können nur mat 2/3 Slihrnenmehrheil beschlossen werdea.
10) Uber die Auflösuhg des Vereins beschließf die Mitgliederversahhlung nit eiher Mehrhei+ vo 3/4 der

obgegebenen Stirnrneh.
11) Außerordentliche Mitgliederversohhlungen finden stott, wenh dos fnter€sse des Verehs es erlordert oder

duf schrif+lich begründeteh Ahtrog von rnindes+ens 20 % der Mi+glieder.
12) Äußerordentlichen Mitglied€rversonhlungeh stehen die gleachen gefugnisse zu wie den orden+lichen.

S1O OER VORSTÄND

Schützenverein Erdboch 1963 e.V.

1) Der Vorstond bestehf ous:
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o) 1. Vorsitzehde;
b) 2. Vorsitzendej
c) 1. Kossi€reri
d) 1. Schießwa.t;
e) 1. Jugendleileri
f) 1.Schrif l führer;
g) |  Beisitzer.

2) Der Vors+ond konn ouf Beschluss der Mifgliederversommlung um jeweils einen Fochv€rtre+er ergtttrzl
werder. Die jeweils von der Mitgliederversohmlung gewöhlteh Vorstondspositionen gestohen den Vorstond
gfeichberechtigt. Die ergönz€nden Positiohen könheh zuh Beispiel ein 2_ Kdssierer; 2. Schrifttühre,f 2.
Jugendleitet 2. Schreßworfj 2. Beisitzer sein.

3) Der Vorstond b6chließl über die Verfeilung ejnzelner Aufgdben.
4) Vorstond ihln Sinh€ d€s S 26 868 sind der l. Vorsitzende, der ?. Vorsitzehde und der 1. Kossierer. Bei eineh

Ausfoff einer dieser drei Peßone , ergö}].zl sich d€r geschaftsführende Vorstohd noch der Auflistung ols
Punkt 1. dieses Artikels. Sie sihd erhaich+i9+, einzeln zu hondeln. Der Vors+ond enlscheidet rnit
Stinlnenlnehrheil.

5) Die Wohl des Vorstondes erfolgt tür 2 Johre. Bei der Wohl ist die relotive Slihrne{h€hrheit erforderlich.
Es wird grlndsölzlich einzeln gewählt, bei mehreren Wahlvorschlögen findet geheime Wohlstolt- Der
Vorstond bleib+ bis zur Neuwohl eines ohderen Vorstondes im Amt.

6) Der Vorstdnd führt die Geschöfte im Rohhen dieser &lzung.
7) Der Vorslond huss regelmaßig zusonmenkonheh uhd ist b€schlussföhig, wehh nehr ols die Hdlfte seiner

,,1i+glieder anwesend sand. Beschlüsse werden lni+ einfocher Mehrheit gefosst. Bei Sli|n|nengleichheil
enfscheidet der Versohhlungslei+er. Ub€r die sitzungen ist ein P.otokoll zu führen, in dern dae Beschlüsse
wörtlich aufzuhehhen gind.

8) Beim Ausscheiden von einzelnen Vorslahdshitgliedern konn sich der Vorstohd bis zur näch9+en
Mifgliederversohhluhg durch Vorstondsbeschluss dr.ls der Reihe der Milglieder ergijrlzen.

9) Bleibt ein Vorstondshitglied drei aufeanonder folgenden 5itzungen ohne hinreichende En+schuldigung f€rn,
so rnu55 e't ous dem Vorslond ousscheiden. Dos ousscheidende r{itglied konn i|n loufehden Geschäftsjahr
kein Vors+andsamt nefu begleite .

10) Alle Beschlüsse sand gruhdsätzlich in 5i+zungen herbeizuführen. Äusnohhsweise konn ein Beschluss duch
schriftlach/elektrohisch durch Rundfroge beioll"n Vorstohdsrniigliedern un+er genouer Ahgobe des
Beschf ussgegenstahdes herbeigef ihrt werden.

11) Die Inhober einer Posilion des Vorstondes noch S 26 868 dürf€n kein zweiles Ar.|.I des erwei+erJen
Vorslohdes üb€rnehmen.

12) Der geschöffsführende Vors+ond vertril+ der. Vercin gerichtlich und oußerordentlich (iln Sinne des S26 dej
BGB) Er hof die Stellung eihes gdetzlichenVerlreteß.

13) Der Vors+ond is+ befugt, für eihhalig ans+ehende Projekte einer Fochousschuss zu bestinnen. Def
Fdchousschuss b€rich1€l direkt deln Vorstohd und orbei+et noch einer voln Vorslond defini€rten
Äufgobenstelluhg uhd den Regeln dieser Sotzung.

SI1 DER ÄLTESTENRAT
1) Der Al+dt€nrol wird von der l'^itglied€rversohhlung gewdhlt.
2) Der Altes+€nro1 besleht ous tnind€stens fünf, höchstehs sieben Milgliedern.
3) rüitglieder des Al+estenrotes können hur sein:

o) Mitglieder, die dos 50. Lebensjohr überschritteh hob€h uhd
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b) nindestens drei Johre Mi+9laed des Vereins sind,
c) Ehrenmitglieder

4) Der Altestenrot hondell in Vertretung der Mi+glieder. Ihln obliegen:
o) Die Pflege guler Beztehungen d* Vereinshi+glieder untereihander, desgleichen zurn Vors+ond und z!

den Airsschüssen, ingbesondere soll€n persönli.he Angeleg€,rhei+en und Dafferenzen im
Vereinsihteresse oußergerachtlach geschlich+et werdeni

b) Die Berotung des Vorstondes in wich+igen in+er en Ahgelegenheilen, bei der Ehrung von Mifgliederh und
c.nderen Personen, bei einem Verfahren gegen lt^itgli€der.

5) Es können moximol zwei Vors+ondshitglieder ouch Mitglieder des Ahestenrot€s sein.

S12 ORDNUNo€N
1) Der Vorstond b€schli€ßt und verdnderf lnit obsoluler r,,\ehrheit eihe Geschäf+sordnung des Vereins.
2) Au8erdem sind Turnier- lnd Sporlordhungen, Wettkonpfbes+ihrnung€n und Schiedsordnungen der

zusldndigen Fochverböhde für die Mil glieder des Vefeins verbindlich.
3) Die unler l. und 2. oufg€führten Ordnung€h sind nicht Eestondteil dieser So+zung.
4) Der Verein behalt sich vor, eihe zusö+zliche Stondordnung zu erstellen, der jeder ouf deh Stond

Änwesende unterworf en isl.

2 )

r)

1)

S 1 3 AUFLOSUN6SBE5TIA,IIAUN6
Bei Auffösung oder Aufhebuhg des Vereins oder bei Wegfoll seines bisherigenzwe.kes löllt dds Verhög€n
an die Geineinde Breitscheid, die es so longe verwoltet, bis eihe Fortführung dee SchieSsports ih Erdboch
ousgeschlossen werden konn.
Donoch huss €s im Ortsteil Erdbach ousschli€ßlich zu steuerbegünstigteh uhd geheinnützige Zwecken
verw€ndel werden. Dies bedorf unbedingi der Z6tilntnung des zuslöndigen FirEnzontes.

614 ANERKENNUNe
Diese Sdtzlng uhd sons+ige rech+skröftige Eeschlüsse erkennt jedes Mitglaed durch s€ine
Beitritf serkläruno on-

S15 HAFTUNG
1) Die Hoftung des Vereins richtet sich hoch den Vorschrifter des 868.
2) Der 6erich+ss+and isf Wetzlor.

S 16 INKRAFTTRFTEN DER SATZUNE
l) Vorslehende Sotzlng is' voh der Mi+gliederversomrnlung om 22.11.2008 beschloss€n }rorden. Diese Solzung

trit+ lni+ ihrer Eihtroguhg ih dos Vereinsregigter in Kroft. Mit diesem Tog verlieren olle früheren Satzungen
lnat der€n Ergänzungen und Anderungeh ihre oültigkeit.

Für diese Neufossung der Sdtuung zeichne+ der Ehrenvorsitzende

Mne in Druckbuchstcben

6 U /Vn)
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und die Vorstohdshitglieder:

Schützenverein Erdboch 1963 e.V.

l.lome in Druckbuchstoben
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Erdboch, oh 22.11.2008
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